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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Immobilien gehören schon seit vielen Jahren zu den beliebtesten An-
lageformen in Deutschland. Angestellte und Selbstständige setzen 
seit Jahrzehnten auf zwei Säulen bei ihrer privaten Altersvorsorge: 
die Lebensversicherung und Immobilien.

In den nächsten Jahren steht die Weitergabe des aufgebauten Vermö-
gens an. Dabei wird in vielen Erbschaften eine Immobilie enthalten 
sein.

Das ist für uns Anlass, die Möglichkeiten zur Weitergabe einer 
Immobilie genauer zu beleuchten. Wir erklären, welche Übertra-
gungswege Ihnen offenstehen und wie Sie die vorhandenen Werte 
bei der Weitergabe schützen können. Denn bei einem Streit unter 
Erben können Immobilien schnell an Wert verlieren oder bei einem 
Verkauf im Streit weit unter dem tatsächlichen Wert verschleudert 
werden.

Um das zu verhindern, sollten Sie frühzeitig rechtssichere Regelun-
gen treffen und dafür sorgen, dass die Interessen aller Beteiligten 
gewahrt bleiben. Dafür benötigen Sie Zeit und das Wissen um die 
Gestaltungsmöglichkeiten. Zeit genug haben Sie, wenn Sie sich früh-
zeitig mit der Frage beschäftigen, was aus Ihrem Immobilienvermö-
gen einmal werden soll. Das erforderliche Wissen finden Sie auf den 
folgenden Seiten.

Ausgangspunkt für eine vorteilhafte Gestaltung des Vermögensüber-
gangs ist es, die Interessen der Beteiligten kennenzulernen. Sie erfah-
ren, wie die eigenen Interessen und die Wünsche von Kindern und 
Angehörigen am besten zusammengeführt werden.
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|  Vorwort

Im zweiten Teil des Ratgebers lernen Sie die Möglichkeiten zu ei-
ner steuerlich und rechtlich abgesicherten Weitergabe von Immobi-
lien kennen. Mit den richtigen Gestaltungen lassen sich beinahe alle 
Wünsche der Eigentümer rechtssicher realisieren.

Wer als Erbe Eigentümer einer Immobilie wird, findet im dritten Teil 
Hilfestellung für den Umgang mit dem Erbe und für die Abwicklung 
des Eigentumsübergangs.

Viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Vorstellungen wünscht

Ihre »Steuertipps«-Redaktion
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1	 Formen der Generationennachfolge
Das Gesamtvermögen der Deutschen ist in den letzten Jahren kon-
tinuierlich gestiegen. Deshalb stehen in den nächsten Jahren große 
Vermögenswerte zur Übergabe an die nächste Generation an. Da-
runter befinden sich auch viele Immobilien, die entweder von der 
älteren Generation selbst genutzt oder als Teil der Altersversorgung 
vermietet werden. Je älter der Eigentümer ist, desto eher stellt sich 
die Frage, wer nach dessen Tod die Immobilien erhält.

Grundsätzlich haben Sie als Immobilienbesitzer im höheren Alter 
drei Handlungsalternativen mit dieser Fragestellung umzugehen:

1.	Sie treffen zu Lebzeiten keine Regelung zur Immobilienweiter-
gabe und verfassen auch kein Testament. In diesem Fall greifen 
die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zur gesetz-
lichen Erbfolge.

2.	Sie geben die Immobilie nicht weiter, verfassen aber ein Testa-
ment. Darin halten Sie Ihre Wünsche und Anordnungen fest, 
wer Ihr Vermögen und Ihre Immobilien nach Ihrem Tod erhalten 
soll. Damit Ihr letzter Wille juristisch wirksam ist, müssen gesetz-
liche Formvorschriften eingehalten werden. Ansonsten greift die 
gesetzliche Erbfolge.

3.	Sie übergeben Ihre Immobilie zu Lebzeiten an einen oder meh-
rere potenzielle Erben im Rahmen der vorweggenommenen 
Erbfolge. Dabei übertragen Sie auf Ihre Angehörigen durch 
einen Schenkungsvertrag Immobilien oder andere Vermögens-
werte.
Möchten Sie das Vermögen noch nicht vollständig weitergeben, 
können Sie eine Schenkung unter Auflagen vornehmen. In vielen 
Fällen behalten sich die Schenker Rechte zu ihrer persönlichen 
Absicherung oder Versorgung vor (z.B. Nießbrauch oder Wohn-
rechte, Rentenzahlungen oder Pflegeverpflichtungen der Erben).

haeuser_wohnungen_vererben_10_4 Kap1.indd   9haeuser_wohnungen_vererben_10_4 Kap1.indd   9 10.11.2025   14:26:1210.11.2025   14:26:12
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|  Formen der Generationennachfolge1

Wichtige Ziele einer vorweggenommenen Erbfolge sind eine mög-
lichst geringe Steuerbelastung für Sie selbst und für Ihre Kinder, die 
finanzielle Unterstützung der Kinder bei ihrer Lebensplanung, die 
Erhaltung des Familienvermögens, eine abgesicherte Wohnsituation 
für Sie sowie ggf. Ihre »Versorgung« im Krankheits- oder Pflegefall 
durch Kinder oder andere Angehörige. Außerdem wird Ihnen sicher 
an einem guten Zusammenhalt innerhalb der Familie gelegen sein.

Im Hinblick auf die Ziele, die Sie selbst mit Ihrer Immobilie verfol-
gen, können Sie mithilfe dieses Ratgebers genau prüfen, welche der 
genannten Alternativen für Sie infrage kommt. Denn wir erläutern 
die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen der einzelnen Optio-
nen bei der Weitergabe von Immobilienvermögen. Außerdem stellen 
wir Ihnen Arbeitshilfen zur Verfügung, mit denen Sie die eigene Si-
tuation fundiert bewerten und am Ende gemeinsam mit Ihrer Fami-
lie eine für alle Beteiligten gute Entscheidung treffen können.

Eine Besonderheit bei Immobilien ist die emotionale Bindung an 
das Objekt, die oft wesentlich stärker ist als bei anderen Vermögens-
werten. Immobilieneigentümer tun sich deshalb besonders schwer, 
schon zu Lebzeiten Eigentum und Einfluss abzugeben. Doch je grö-
ßer die Vermögenswerte sind, desto wichtiger ist es, sich frühzeitig 
mit der Übertragung in die nächste Generation zu beschäftigen, um 
so negative Rechtsfolgen und eine hohe Belastung mit Erbschaft-
steuer zu vermeiden. Nur so haben Sie die Möglichkeit, insbesondere 
finanzielle Vorteile für sich und Ihre Familie zu nutzen und auch den 
Wünschen und Bedürfnissen der Familienmitglieder Rechnung zu 
tragen.

Die Vorbereitung einer fundierten Entscheidung nimmt oft viel Zeit 
in Anspruch. Nicht selten vergeht mehr als ein Jahr, bis alle Beteilig-
ten eine Lösung gefunden haben, bei der sich niemand benachteiligt 
fühlt und die den Ansprüchen aller gerecht wird. Denken Sie auch 
daran, dass die Freibeträge des Erbschaft- und Schenkungsteuer-
rechts alle zehn Jahre erneut genutzt werden können. Je früher Sie 
mit Vermögensumschichtungen beginnen, desto häufiger können 
die Freibeträge in Anspruch genommen werden.
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Formen der Generationennachfolge  | 1

Um die oben genannten Handlungsalternativen unter finanziellen, 
rechtlichen und bedürfnisorientierten Aspekten bewerten und letzt-
lich eine fundierte Entscheidung treffen zu können, hilft es, syste-
matisch vorzugehen. Eine solche Bewertung der verschiedenen Op-
tionen umfasst folgende Schritte:

	� Bestandsaufnahme: Bevor Alternativen zur Erreichung der ge-
nannten Ziele geprüft werden können, sollten Sie eine Übersicht 
des vorhandenen Immobilienvermögens erstellen. Dazu gehört 
auch ein Überblick über Finanzierung, Einnahmen und steuer
liche Rahmendaten.

Ausgehend von dieser Übersicht können Auswirkungen von 
Übertragungen zu Lebzeiten geprüft und Interessen möglicher 
Nachfolger ausgelotet werden.

	� Damit ist die Basis gelegt für eine steuerliche und rechtliche Op-
timierung.

	� Im nächsten Schritt treffen Sie die Entscheidung, zu welchem 
Zeitpunkt Immobilien weitergegeben werden sollen. Nun wird 
auch über die Art der Übertragung entschieden, die den Bedürf-
nissen aller Beteiligten am besten entspricht.

	� Ist der Ablauf festgelegt, müssen die Verträge gestaltet und 
geschlossen werden. Nach der Beurkundung der Übertragung 
durch einen Notar erfolgen die Umschreibung im Grundbuch 
und der Eigentumsübergang.

1.1	 Vermögensübergabe unter Lebenden 
(Schenkung)

Können und wollen Sie sich schon vor dem eigenen Tod von Teilen 
des Vermögens trennen, stehen Ihnen verschiedene Gestaltungs-
möglichkeiten zur Verfügung. Sie können den Übertragungsweg des 
Immobilieneigentums ebenso festlegen wie Rahmenbedingungen, 
Auflagen und Verfügungsbeschränkungen.
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|  Formen der Generationennachfolge1

Die Möglichkeit, eine materiell vorteilhafte Gestaltung zu wählen 
und drohende rechtliche Nachteile zu vermeiden, kann ein Anreiz 
sein, über eine frühzeitige Übertragung nachzudenken.

Allerdings sollten bestimmte Rahmenbedingungen beachtet wer-
den, damit eine Schenkung eine gute Alternative ist:

	� Eine Bedingung dafür ist, dass die Immobilien nicht selbst noch 
in vollem Umfang benötigt werden. Benötigen Sie das Einkom-
men aus der Immobilie zur Sicherung des Lebensunterhalts oder 
dient die Immobilie als Darlehenssicherheit, kann das eine Über-
tragung erschweren oder unmöglich machen.

	� Soll Ihre Immobilie auf die Kinder übertragen werden, ist das 
ohne größere Probleme nur dann möglich, wenn die Kinder 
bereits volljährig sind. Bei einer Übertragung auf Minderjährige 
muss ein vom Vormundschaftsgericht bestellter Ergänzungs­
pfleger zustimmen, wenn die Übertragung von den Eltern erfol-
gen soll. Weil die Schenkung einer Immobilie nicht nur Vorteile 
mit sich bringt, sondern dem Kind auch Verpflichtungen aufbür-
det, können die Eltern als Schenker das Kind nicht zugleich bei 
der Annahme der Schenkung vertreten.

1.2	 Vermögensübergabe durch Tod (Erbschaft)
Stirbt der Eigentümer, geht das Immobilieneigentum auf die in ei-
nem Testament begünstigten Personen über. Gibt es keine Regelun-
gen durch Testament oder Erbvertrag, greift das gesetzliche Erb­
recht. Das gesamte Vermögen fällt im Normalfall zu gleichen Teilen 
an die direkten Nachkommen des Erblassers und einen Ehe- oder 
Lebenspartner. Gibt es weder Nachkommen noch Ehe- oder Le-
benspartner, fällt der Nachlass an die Eltern oder – falls diese schon 
verstorben sind – an deren Nachkommen, also die Geschwister des 
Erblassers oder deren Kinder.
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